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Erste Erfahrungen mit der Genehmigung kantonaler
Waldgesetze durch den BuiuE

Von Daw'd Sc/z/ra'4 und Mcofeta deWa Vn//e

Keywords: Forest law; federal approbation; forest planning. fdk 93: (494)

I. Teil:
Grundsätzliches zur Genehmigung kantonaler Erlasse

durch den Bund

2. Warum genehmigt der Bund überhaupt kantona/e £r/asse?

Die Genehmigung kantonaler Ausführungsvorschriften durch den Bund
stellt eine Art präventives Aufsichtsinstrument dar, welches gewährleisten
soll, dass beim gesetzgeberischen Vollzug von Bundesrecht durch die Kantone
keine bundesrechtswidrigen Normen erlassen bzw. in Kraft gesetzt werden.
Der Bund übt, mit anderen Worten, im Bereich der kantonalen Ausführungs-
bestimmungen zum Bundesrecht eine Art abstrakte Normenkontrolle durch.

Die genehmigungsbedürftigen kantonalen Bestimmungen sind nicht nur
auf ihre Konformität mit dem Bundesgesetz, das sie vollziehen, sondern gene-
rell auf ihre Bundesrechtskonformität hin zu prüfen. Einer genehmigungs-
bedürftigen kantonalen Bestimmung im Bereich Wald, die zwar WaG-kon-
form ist, aber z.B. gegen den Grundsatz der Rechtsgleichheit (Artikel 4 BV)
verstösst, muss die Genehmigung verweigert werden.

2. Gesetz und Verordnung über die Genehmigung Kanfona/er Erfasse durch den
Bund

Seit 1991 regelt eine spezielle Verordnung das Verfahren der Genehmi-

gung kantonaler Erlasse durch den Bund. Neu sind die Departemente für die
' Nach einem Referat, gehalten am 4. Dezember t995 im Rahmen der Montagskolloquien der

Abteilung für Forstwissenschaften der ETH Zürich.
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Erteilung der Genehmigung zuständig, der Bundesrat kommt nur noch in
streitigen Fällen zum Zuge.

Gesetze und Verordnungen der Kantone sind dem Bund zur Genehmi-

gung zu unterbreiten, soweit ein Bundesgesetz oder ein allgemeinverbind-
licher Bundesbeschluss es vorsieht. Die Genehmigung ist Voraussetzung der
Gültigkeit.

Das Verwaltungsorganisationsgesetz wird wie folgt
geändert:

/W. 7a Genehmigung von kantonalem und inter-
kantonalem Recht

1 Gesetze und Verordnungen der Kantone sind dem
Bund zur Genehmigung zu unterbreiten, soweit ein
Bundesgesetz oder ein allgemeinverbindlicher Bun-
desbeschluss es vorsieht. Die Genehmigung ist Vor-
aussetzung der Gültigkeit.

2Die Departemente erteilen die Genehmigung. In

streitigen Fällen entscheidet der Bundesrat; er kann
auch eine Genehmigung mit Vorbehalt erteilen.

3Zuständig zur Verweigerung der Genehmigung ist bei
Gesetzen und Verordnungen der Bundesrat, bei Ver-
trägen des interkantonalen Rechts die Bundesver-
Sammlung.

4Der Bundesrat regelt das Verfahren.

ZlbtüMung 7. Bundesgesetz vom 15. Dezember 1989 über die Genehmigung kantonaler Erlasse
durch den Bund [SR 172.010],

3. Wirkung rier Gene/zrm'gung

Die Genehmigung ist konVz'fufiv, d.h., sie ist Voraussetzung für die Gültig-
keit der genehmigungsbedürftigen Bestimmung.

Der kantonale Erlass, welcher genehmigungsbedürftige Bestimmungen
enthält, kann - auch wenn die Genehmigung für diese Bestimmungen noch
aussteht - teilweise, d.h. ohne die noch nicht genehmigten Bestimmungen, in
Kraft gesetzt werden: Dies hat zur Folge, dass die noch nicht genehmigten
Bestimmungen vorerst auch noch nicht angewandt werden können. Werden
sie trotzdem angewandt, sind die auf sie abgestützten Einzelverfügungen theo-
retisch nichtig, aus Gründen des Vertrauensschutzes und der Rechtssicherheit
aber lediglich anfechtbar.
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We/c/ze Wz'rkzzzzg /zzzt dze Mc/ztgezze/zmzgzzzzg?

Die kantonale Bestimmung, der die Genehmigung verweigert wurde,
erlangt gar nie Gültigkeit bzw. eine vorbestehende Bestimmung (vgl. unten
Ziffer 7) wird als nichtig angesehen (ex zztzzzc). Das heisst, der Kanton darf
diese Bestimmung gar nie anwenden bzw. die vorbestehende Bestimmung
vom Zeitpunkt der Nichtgenehmigung an nicht mehr anwenden. Wendet er
eine solche Bestimmung trotzdem an, kann im Beschwerdefall vorfrageweise
die Ungültigkeit dieser Bestimmung geltend gemacht werden.

5. We/c/ze /Vorwzetz szzzd genehmzgizzzgsbedtzr/t/g?

Das einzelne Bundesgesetz, in unserem Fall das Waldgesetz, bezeichnet
diejenigen Bestimmungen, deren Ausführung bzw. Konkretisierung auf kan-
tonaler Ebene genehmigungsbedürftig ist oder die, in anderen Worten, geneh-
migungsbedürftige Materie darstellen.

In diesem Zusammenhang sei darauf hingewiesen, dass auch reine Dele-
gationsnormen, welche genehmigungsbedürftige Materie betreffen, genehmi-
gungsbedürftig sind. Das heisst, wenn die kantonale Gesetzgebung den Erlass

von Ausführungsvorschriften auf die Verordnungsebene delegiert, so muss
erstens die Delegationsnorm den allgemeinen Anforderungen der Delega-
tionsgrundsätze entsprechen und zweitens müssen die Bestimmungen der Ver-
Ordnung ebenfalls dem Bund zur Genehmigung vorgelegt werden.

6. ßedwr/ezz kazztozza/e Azft/zz/zrMzzgsvorsc/zr//tezz zw bere/ft gerze/zzzzzgtezn karzto-
zza/ezzz Gesetzes- oder Verordzzzzzzgsrec/zt awc/z der Gezze/zrazgu/zg?

Diese Frage wird uns, vor allem im Zusammenhang mit den Planungs- und
Bewirtschaftungsvorschriften noch einiges Kopfzerbrechen bereiten. Als Faust-

regel kann dazu immerhin folgendes gesagt werden: Nur wenn die bereits
genehmigte, höherrangige kantonale Norm garantiert, dass die entsprechenden
niederrangigen kantonalen Ausführungsvorschriften (wie Reglemente, Betriebs-
Vorschriften usw.) bundesrechtskonform sind, sind die kantonalen Detailvor-
Schriften nicht mehr genehmigungsbedürftig (vgl. dazu auch Teil II, Ziffer 2).

7. /st dze Gerae/zra/gwzzg/ür e/tze vor /a/zretz zzz Kra/t getretene /cazztozzzz/e Bestzm-

rawrzg zzoc/z er/brder/zc/z, wetz« dze Gezze/zz?zzgwz7gs/z///c/zt zzetz zzz ezzzem ßtzzzdes-

gesetz vorgese/zezz wird?

Diese Frage taucht im Zusammenhang mit Waldabstandsvorschriften oft
auf: ist doch der Waldabstand häufig nicht in den kantonalen Waldgesetzen,
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sondern in den kantonalen Planungs- und Baugesetzen im Zusammenhang mit
generell einzuhaltenden nachbarrechtlichen Bauabständen geregelt.

Es kann nun durchaus sein, dass das bestehende kantonale Recht materiell
bereits dem neuen WaG entspricht. Es fehlt nur noch der formelle Teil, um den
Anforderungen des neuen WaG zu genügen, nämlich die Genehmigung. Wenn
das WaG bzw. die WaV vorsehen, dass die Kantone Ausführungsvorschriften
zu erlassen haben, heisst dies nicht, dass nicht auch bereits bestehendes kan-
tonales Recht als Ausführungsvorschrift zum WaG gelten kann - wenn dieses

1. Abschnitt: Allgemeine Bestimmungen

Art. 1 Einreichung

1 Gesetze und Verordnungen der Kantone (Erlasse)
sowie interkantonale Verträge (Verträge), die vom
Bund genehmigt werden müssen, sind bei der Bun-
deskanzlei einzureichen. Die Bundeskanzlei kann die
Einreichung verlangen.

2Die Kantone oder die zuständigen Vertragsorgane
können genehmigungspflichtige Erlasse und Verträge
bei der Bundeskanzlei zur Vorprüfung einreichen.

Art. 2 Zeitpunkt der Einreichung

1 Erlasse sind einzureichen, wenn sie von der zustän-
digen kantonalen Behörde angenommen worden sind.
Bei Erlassen, die dem Referendum unterstehen, muss
der Ablauf der Referendumsfrist oder die Durchfüh-
rung der Volksabstimmung nicht abgewartet werden.

Art. 3 Weiterleitung an das zuständige
Departement

1 Die Bundeskanzlei leitet den Erlass oder Vertrag an
das in der Sache zuständige Departement (Departe-
ment) weiter.

2Sie bestimmt die Federführung, wenn ein Erlass oder
Vertrag nicht in die ausschliessliche Zuständigkeit
eines Departementes fällt, und orientiert die mitinteres-
sierten Departemente.

Art. 4 Genehmigung

In nichtstreitigen Fällen erteilt das Departement die
Genehmigung innert zwei Monaten nach der Einrei-
chung. Es teilt die Genehmigung dem Kanton oder
dem Vertragsorgan sowie der Bundeskanzlei mit.
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2. Abschnitt: Genehmigung in streitigen Fällen

Art. 6 Erlasse

"I Kommt das Departement zum Schluss, dass die
Genehmigung wegen Bundesrechtswidrigkeit nicht
oder nur mit Vorbehalt erteilt werden kann, trifft es
innert zwei Monaten nach Einreichung einen Zwi-
schenentscheid. Es unterbreitet den Entscheid mit
kurzer Begründung dem Kanton und setzt eine Frist
zur Stellungnahme.

2Zeigt sich dann, dass keine Bundesrechtswidrigkeit
besteht, so erteilt das Departement die Genehmigung
innert zwei Monaten nach Eingang der Stellungnahme
des Kantons. Andernfalls unterbreitet es dem Bundes-
rat das Geschäft innert der gleichen Frist mit einem
Antrag auf Erteilung der Genehmigung mit Vorbehalt
oder auf Verweigerung der Genehmigung.

3Der Bundesrat kann die Genehmigung erteilen, sie
mit Vorbehalt erteilen oder verweigern.

Abbildung 2. Verordnung vom 30. Januar 1991 über die Genehmigung kantonaler Erlasse durch
den Bund [SR 172.068],

Recht den materiellen Anforderungen des WaG entspricht. Die Kantone sol-
len nicht gezwungen werden, auch dann neues Recht zu erlassen, wenn ihre
Regelungen bereits den Anforderungen des neuen Bundesrechts entsprechen.

Deswegen bedürfen z.B. Waldabstandsvorschriften, die bereits bestehen
und sich als bundesrechtskonform erweisen, noch der formellen Genehmigung
durch den Bund.

& Mc/ztgene/zm/gimgsbedwr/h'ge bwnz/esrec/zftwidrige An^w/znmgsbesftramungen

Was ist zu tun, wenn sich im Rahmen der Prüfung eines kantonalen Aus-
führungserlasses eine nichtgenehmigungsbedürftige Bestimmung als bundes-
rechtswidrig herausstellt? Ein kantonales Waldgesetz sieht zum Beispiel
immer noch eine reine Geldleistung als Rodungsersatz vor.

In diesen Fällen wird der Bund versuchen, mit dem Kanton zu diskutieren
und ihn - wenn nötig - schriftlich auf die Bundesrechtswidrigkeit einer kanto-
nalen Ausführungsvorschrift aufmerksam machen. Gleich wie bei den nicht-
genehmigten Normen wird im Beschwerdefall eine solche Norm Vorfrage-
weise als bundesrechtswidrig festgestellt, welche nicht anwendbar sein kann.
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Einreichung der genehmigungspflich-
tigen Erlasse bei der Bundeskanzlei

- zur Vorprüfung (fakultativ)
- zur Genehmigung

vi/
BK leitet den Erlass an das zuständige
Departement weiter und bestimmt bei

mehreren zuständigen Departementen,
welches die Federführung hat.

IZ M
in nicht streitigen Fällen in streitigen Fällen

4"
Das Departement erteilt

die Genehmigung
- allenfalls mit einer

Vormerknahme
bzw. im Sinne der

Erwägungen

Zwischenentscheid des
Departementes (dele-
giert an das BUWAL)
an den Kanton unter
Ansetzung einer Frist

zur Stellungnahme

4/
Stellungnahme

des Kantons

Stellungnahme
des Kantons

£ M
Erteilung der

Genehmigung durch
das Departement

Bundesrat
erteilt die

Genehmigung

Antrag des Departementes
an den Bundesrat auf

- Erteilung der Geneh-
migung mit Vorbehalt

oder auf
- Verweigerung der

Genehmigung

Bundesrat
erteilt die

Genehmigung
mit Vorbehalt

Bundesrat
verweigert die
Genehmigung

A£>£>iMung 5. Mögliche Verfahrensabläufe bei der Genehmigung kantonaler Erlasse durch den
Bund.
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II. Teil:
Bisherige Erfahrungen des BUWAL mit den genehmigungspflichtigen

Artikeln

/. Was genehmigt der ßwnd gemäss WaMgesetz?

Gemäss Artikel 52 des ßwndesgesetzes vom 4. O/c/ofter /99/ über de« Wd/d

(WaG) bedürfen die kantonalen Ausführungsbestimmungen zu den «ac/üeiü-

ge« Antznwge« (Artikel 16 Absatz 1 WaG), zum Wa/dabsümü (Artikel 17,
Absatz 2 WaG) sowie zu den Wammgs- tmd ßenürtscba//u«gsvorechr(/7e«
(Artikel 20, Absatz 2 WaG) zu ihrer Gültigkeit der Genehmigung des Bundes.

Warum sind gerade diese Artikel genehmigungspflichtig? Die Frage ist
berechtigt. Werfen wir einen Blick in das alte Forstpolizeigesetz: Gemäss die-
sem Gesetz unterlagen die kantonalen Instruktionen bezüglich Vermarchung
und für die Einrichtung und Bewirtschaftung der Genehmigung durch den
Bundesrat. Im weiteren setzte der Bundesrat Fristen für die Ablösung von Ser-
vituten zu nachteiligen Nutzungen fest. Gemäss Forstpolizeiverordnung
waren darüber hinaus die Statuten von Waldzusammenlegungsgenossenschaf-
ten durch das Eidg. Departement des Innern EDI zu genehmigen. Der Bund
hat also mit dem Waldgesetz seine früheren Kompetenzen zurückgenommen.
Als genehmigungspflichtig zurückgeblieben sind einige wichtige Normen, die
nicht abschliessend im Waldgesetz oder in der Waldverordnung geregelt sind.
So ist beispielsweise die minimale Waldfläche nicht durch den Bund zu geneh-
migen, weil in der Waldverordnung ein klarer Rahmen gesetzt ist, den die Kan-
tone einhalten müssen.

Beim Waldabstand, bei den nachteiligen Nutzungen und bei den Planungs-
und Bewirtschaftungsvorschriften fehlen indes weitergehende Vorschriften.
Den Kantonen wird dadurch ein recht grosser Spielraum zugestanden. Der
Bund will aber eine hoheitliche Aufsicht behalten. Dahinter liegt der
Umstand, dass, wenn die drei genehmigungspflichtigen Artikel in den kanto-
nalen Erlassen nicht oder ungenügend umgesetzt werden, die Gefahr besteht,
dass die Walderhaltung in grösserem Ausmass gefährdet ist. Die Beweidung
des Waldes kann von grosser überregionaler Tragweite für die Schutzfunktion
sein, um nur ein Beispiel zu nennen.

Bei der Konzeption des WaG wurde viel Sorgfalt darauf verwendet, die

Kompetenzen zwischen Bund und Kantonen möglichst sachgerecht aufzutei-
len. Das ist gut gelungen. Interessant ist in diesem Zusammenhang, dass die

Genehmigungsvorbehalte durch den Bund bei der Beratung in der Bundes-
Versammlung keine Diskussion entfachten.

Nur die Erlasse zu wenigen Artikeln sind vom Bund zu genehmigen, nicht
jedoch ganze kantonale Ausführungserlasse. Sollte es ausnahmsweise vor-
kommen, dass eine der genehmigungspflichtigen kantonalen Normen vom
EDI nicht genehmigt werden kann, kann der kantonale Erlass trotzdem in
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Kraft gesetzt werden, allerdings ohne die zu genehmigenden Bestimmungen.
Die Genehmigung ist konstitutiv. Wird eine Ausführungsbestimmung nicht
genehmigt, darf sie vom Kanton nicht angewendet werden.

4. Abschnitt:
Schutz vor anderen Beeinträchtigungen

Art. 16 Nachteilige Nutzung

1 Nutzungen, welche keine Rodung im
Sinne von Artikel 4 darstellen, jedoch die
Funktionen oder die Bewirtschaftung des
Waldes gefährden oder beeinträchtigen,
sind unzulässig. Rechte an solchen
Nutzungen sind abzulösen, wenn nötig
durch Enteignung. Die Kantone erlassen
die erforderlichen Bestimmungen.

2 Aus wichtigen Gründen können die Kan-
tone solche Nutzungen unter Auflagen
und Bedingungen bewilligen.

AbèiMung 4.

Art. 17 Waldabstand

1 Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind
nur zulässig, wenn sie die Erhaltung,
Pflege und Nutzung des Waldes nicht
beeinträchtigen.

2 Die Kantone schreiben einen angemes-
senen Mindestabstand der Bauten und
Anlagen vom Waldrand vor. Sie berück-
sichtigen dabei die Lage und die zu
erwartende Höhe des Bestandes.

/tèèiMung 5.

2. Fr/üutmmg t/er t/re/ gene/zm/gungsp/Z/c/mgen Arrike/

Arfz/ce/ /6 Ab.vafz 2 WaG /Vac/üe///ge Nutzungen
Die Beseitigung nachteiliger Nutzungen war bereits ein zentrales Anliegen

der ersten Forstgesetzgebung des Bundes. Die Botschaft zum heutigen Wald-
gesetz erwähnt als nachteilige Nutzungen den Weidgang und die Streuenut-
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zung, aber auch die Niederhalteservitute unter Freileitungen und Seilbahnen.
,/ennz zählt in seiner Schrift «Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen»
auch Baurechte für Wald- und Jagdhütten dazu. Der Bund hat zu prüfen, ob
die kantonalen Erlasse nicht Rodungstatbestände unter den nachteiligen Nut-
zungen aufführen. Eine kantonale Norm, die Skilifttrassees unter den nach-
teiligen Nutzungen aufführen würde, würde vom EDI sehr wahrscheinlich
nicht genehmigt.

Die Kantone werden in der Regel die nachteiligen Nutzungen aufzählen.
Für die Genehmigung relevant sind solche Nutzungen, welche keine Rodung
darstellen, jedoch die Funktionen oder die Bewirtschaftung des Waldes
gefährden. Solche Nutzungen sind abzulösen, und der Kanton muss Bestim-
mungen aufstellen, wie die Ablösung geregelt werden soll. Notfalls ist die
Ablösung mittels Enteignung durchzusetzen. Die mögliche Enteignung bedingt,
dass die Ablösung in einem Gesetz geregelt werden muss.

Das neue Waldgesetz des Kantons Graubünden sieht vor, dass bestehende
nachteilige Nutzungsrechte innert 20 Jahren nach Inkrafttreten des Gesetzes,
wenn nötig durch Enteignung abgelöst werden müssen. Die Verordnung
bezeichnet die Waldbeweidung, die Streuenutzung, die Waldsuperfizies sowie
Niederhalteservitute als nachteilige Nutzungen. Die entsprechenden Geset-
zes- und Verordnungsartikel nehmen Rücksicht auf die speziellen Verhältnisse
des Kantons Graubünden. Sie sind vom EDI im März 1995 genehmigt worden.

Der Bund leistet Finanzhilfe bis zu 50 Prozent an die Kosten für Massnah-
men zur Regelung des Weidganges (Artikel 38 Absatz 2 Buchstabe e WaG).

4. Kapitel: Pflege und Nutzung des Waldes

1. Abschnitt:
Pflege und Nutzung des Waldes

Art. 20 Bewirtschaftungsgrundsätze

1 Der Wald ist so zu bewirtschaften, dass
er seine Funktionen dauernd und unein-
geschränkt erfüllen kann (Nachhaltigkeit)

2 Die Kantone erlassen Planungs- und
Bewirtschaftungsvorschriften; sie tragen
dabei den Erfordernissen der Holzversor-
gung, des naturnahen Waldbaus und des
Natur- und Heimatschutzes Rechnung.
3

4

5

Aèèi'Mwng 6.
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A rtZ/ce/ 7 7 Absatz 2 WaG Wa/dabs7and
Die Kantone haben einen angemessenen Abstand der Bauten und Anla-

gen vom Waldrand vorzuschreiben. Die Grösse des Waldabstandes ist von der
Lage und der zu erwartenden Baumhöhe abhängig (Art. 17 Abs. 2 WaG). Ein
nicht zu klein bemessener Waldabstand zwischen Wald und Gebäuden ist
wichtig, einerseits aus der Sicht der Walderhaltung und der Waldbewirtschaf-
tung, andererseits aber auch aus Sicht der Wohnhygiene. Die Probleme mit zu
kleinem Waldabstand dürften den Praktikern hinreichend bekannt sein. Ein
zu kleiner Waldabstand kann auch zu Unfällen und zu Haftungsfragen führen.

In den kantonalen Erlassen ist der angemessene Waldabstand vorzu-
schreiben. Das kann auch in einem anderen Erlass als dem Waldgesetz, z.B.
im Baugesetz, erfolgen. Auch wenn sie schon in Kraft sind, bedürfen die ent-
sprechenden Normen aufgrund des Waldgesetzes der nachträglichen Geneh-
migung durch das EDI.

Soll der Waldabstand in Ausnahmefällen unterschritten werden können,
hat der kantonale Gesetzgeber die Voraussetzungen im Gesetz zu erwähnen.
Das kann auf mehrere Arten geschehen: entweder durch Bestimmung von all-
gemeinen Kriterien und der Bezeichnung des Abstandes im Einzelfall oder
durch die Bezeichnung des Waldabstandes im Nutzungsplanverfahren. Am
häufigsten wird von den Kantonen der Fall der Ausnahmebewilligung gewählt
werden. Von einem generellen Abstand ausgehend, sind sodann auch die Vor-
aussetzungen für die Bewilligung von Ausnahmen in einem kantonalen Erlass
zu regeln. Die Ausnahmen müssen begründet werden.

Entsprechend dem grossen wirtschaftlichen Interesse wird der Waldab-
stand in den kantonalen Bestimmungen in der Regel eher knapp bemessen.

Weder das Waldgesetz noch die Verordnung nennen einen konkreten Min-
destabstand, definieren ihn aber trotzdem mit der Formulierung von Art. 17

Abs. 1 «Bauten und Anlagen in Waldesnähe sind nur zulässig, wenn sie die
Erhaltung, Pflege und Nutzung des Waldes nicht beeinträchtigen.» In der Bot-
Schaft zum WaG wird ein Mindestabstand von 15 Metern gegenüber Hoch-
wald als Richtwert angegeben. Dieser Wert stammt aus der praktischen Erfah-
rung und wird auch vom Bundesgericht gestützt. Die Kantone sollten ihn als

Regelabstand nicht unterschreiten.

Arh/ce/ 2d Absatz 2 WaG P/ammgs- and Bew/rfscba/twngsvorscbn/fen
(-> ArtZke/ 78 WaR)

Ziel der Bewirtschaftung muss sein, die Waldfunktionen nachhaltig zu
erhalten. Der Rahmen für die Bewirtschaftung wird mit der waldbaulichen
Planung gesetzt. Unter waldbaulicher Planung versteht man (zitiert nach der
Botschaft zum WaG) den «Führungsprozess, der Zielsetzung, Planung, Ent-
Scheidung, Ausführung, Kontrolle und Informationsbeschaffung umfasst».

Entsprechend der Bedeutung für die Walderhaltung genehmigt der Bund
die diesbezüglichen Ausführungsvorschriften. Art. 20 Abs. 2 gibt den Kanto-
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Art. 20

• Holzversorgung
• Naturnaher Waldbau

Natur- und Heimatschutz
• Nachhaltigkeit aller Waldfunktionen

Extensivierung der Nutzung (fakultativ)
• Waldreservate (fakultativ)
• Sicherstellung einer minimalen Pflege

Art. 27

• Regulierung des Wildbestandes
• Natürliche Verjüngung mittels standortgerechten

Baumarten

|Art. 38

• Integration der Ausscheidung von Wäldern mit
besonderen Schutzfunktionen (BSF) und mit
Schutzfunktionen (SF) in das kantonale
Planungssystem (sofern für Bundesbeiträge
relevant)

AöMdnng 7. Prüfbereiche der forstlichen Führungsprozesse gestützt auf das Waldgesetz.

Art.17

• Integrale Planung

Art. 18

• Kantonales Planungssystem
• Festhalten der Standortsverhältnisse und der

Waldfunktionen
• Mitwirkung der Bevölkerung

Art. 39

• Abstützung von allfälligen Förderungstat-
beständen (des Bundes) auf das kantonale
Planungssystem

Ahöt'Mt/ng S. Prüfbereiche der forstlichen Führungsprozesse gestützt auf die Waldverordnung.

nen bereits gewisse Hinweise, was geregelt werden muss: der Holzversorgung,
dem naturnahen Waldbau und dem Natur- und Heimatschutz ist Rechnung zu

tragen. Wenn kantonale Vorschriften z.B. klar gegen die Artenvielfalt ver-
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stossen würden oder jegliche Holznutzung verbieten würden, könnten sie vom
Bund nicht genehmigt werden.

Die Mindestanforderungen, die für eine Genehmigung erfüllt sein müssen,
finden sich vor allem in Art. 18 WaV. Die Ahb/Zr/ungen 7 und S zeigen die Prüf-
bereiche, die für den Bund relevant sind, um die Planungs- und Bewirtschaf-
tungsvorschriften zu beurteilen. Die Kantone müssen Lösungswege aufzeigen,
um die Ziele zu erreichen. Welche Tiefenschärfe notwendig ist, um zu beur-
teilen, ob die kantonalen Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften dem
Bundesrecht genügen, ist nicht einfach zu beurteilen. Die Eidg. Forstdirektion
ist daran, diese Tiefenschärfe zu umschreiben. Sicher ist, dass noch kein Kan-
ton mit der Genehmigung der entsprechenden kantonalen Erlasse fertig ist.
Bei vier Kantonen sind entsprechende Gesetzesartikel vom EDI genehmigt
worden, aber immer mit dem Vorbehalt, dass weiterführende Erlasse ebenfalls
noch der Genehmigung durch den Bund bedürfen (Stand Januar 1996).

Die detailliertesten Ausführungen zu Planung und Bewirtschaftung sind
bisher in der Waldverordnung des Kantons Solothurn zu finden. Das BUWAL
kommt zum Schluss, dass diese Bestimmungen abschliessend zur Erfüllung
von Art. 20 WaG genügen. Die Tiefenschärfe der Erlasse für die Genehmigung
durch das Departement ist nicht gleichzusetzen mit der Auslösung von Bun-
dessubventionen. Für diese gilt eine andere Tiefenschärfe.

Die Kantone sollten einerseits den Waldeigentümer gebührend berück-
sichtigen und andererseits besonderes Augenmerk auf die öffentliche Mit-
Wirkung legen. Art. 18 Abs. 3 der WaV sagt aus, dass die Bevölkerung bei
Planungen von überbetrieblicher Bedeutung über deren Ziele und Ablauf
unterrichtet wird, in geeigneter Weise mitwirken kann und diese einsehen
kann. Die Kantone werden sich überlegen, ob eine einfache öffentliche Auf-
läge genügt, um diese Ziele zu erreichen.

3. AnsMck

7abe//e / gibt einen Überblick über den Stand der Vernehmlassungen
durch das BUWAL und der Genehmigungen durch das EDI sowie über die
Waldabstände in neuen Erlassen. Das Departement des Innern hat bis Ende
1995 genehmigungspflichtige Normen von v/er Kanfonen genehmigt. In zwei
weiteren Kantonen wurden bisher nur die Waldabstandsvorschriften, die nicht
im kantonalen Waldgesetz geregelt sind, vom Bund genehmigt. Kopfzerbre-
chen bereiten, wie erwähnt, die aus der Sicht des Bundes zu geringen Waldab-
stände einiger Kantone.

Erwartungsgemäss können die auf kantonaler Gesetzesstufe getroffenen
Regelungen zu den Planungs- und Bewirtschaftungsvorschriften nicht so
detailliert sein, dass eine abschliessende Genehmigung durch das EDI erfol-
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Tdfte/Zei. Vernehmlassungen und Genehmigungen beim Bund/Stand Februar 1996.

Kt Gesetz vom

Lo/ du

Stellungnahme
BUWAL

Pr/se c/e pos/Y/on
OFEFP

Genehmigung
EDI

Approöaf/'on DP

Waldabstand

D/'s fan ce de /a
forêf

AG Baugesetz
vom 19.1.93

8.3.94

KWaG im Gang

AI

AR 15.9.95 20 m mit Aus-
nähme bis 12 m

BE KWaG im Gang

BL KWaG 4.3.94 > 15 m

BS

FR

GE

GL KWaG 12.9.94 4.7.95
1.7.95

15 m mit
Ausnahmen

GR KWaG
6,1.94 + 17.3.95

1.1.96 Ä

10 m mit Aus-
nähme bis 5 m

KWaV vom
2.12.94

6.4.94

JU

LU

NE Loi
cantonale
sur les forêts

26.4.95 30 m vom
Waldrand mit
Ausnahmen

NW

OW Baugesetz
vom 12.7.94 28.7.94

Forstveror.
vom 20.10.94

14.12.94 22.12.94

SG Baugesetz
vom 6.6.72

8.3.94 +
8.3.95

10.5.93
(verweigert)

überarbeitete
Fassung

SH KWaG 3.10.94 15 m in Bauzone
mit Ausnahme
10 m, sonst 30 m

SO KWaG vom
25.10.94

21.9.93 12.1.95
1.1.96 A

20 m mit Aus-
nähme bis 10 m

sz
TG KWaG

14.9.94

13.1.95 nur zu
grossen
Veranst.

31.08.95 mind. 25 m mit
Ausnahmen
durch Baulinien

Tl Legge
forestale
cantonale

17.2.95

3.11.95

10 m mit Aus-
nahmen bis 6 m

[neg. Zwischen-
entscheid)

UR KWaG m Gang
VD KWaG m Gang

VS

ZG

ZH 7 KWaG | 30.1.95 > 15 m

KWaG= Kant. Waldgesetz KWaV= Kant. Waldverordnung
Lo/ canfona/e Ordonnance cantona/e

& in Kraft ab / en v/gueur dès /e
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gen kann. Weitere Erlasse tieferer Stufen müssen später auch zur Genehmi-
gung eingereicht werden.

Zusammenfassung

Kantonale Waldgesetze, die auf der Grundlage des Bundesgesetzes über den Wald
(WaG) ausgearbeitet werden, sind nicht vom Bund zu genehmigen. Im Sinne einer
Oberaufsicht verlangt der Gesetzgeber allerdings, dass drei Normen zu den nachteili-
gen Nutzungen, zum Waldabstand und zu den Planungs- und Bewirtschaftungsvor-
Schriften vom Eidgenössischen Departement des Innern genehmigt werden müssen.
Der Aufsatz beleuchtet das Verfahren und die Prüfkriterien des Bundes. Es wird eine
Übersicht über den Stand der Genehmigungen beim Bund gegeben.

Résumé

Premières expériences avec l'approbation des lois forestières cantonales par la
Confédération

Les lois forestières cantonales, qui sont élaborées sur la base de la loi fédérale sur
les forêts (LFo) ne doivent pas être approuvées par la Confédération. A titre de haute
surveillance, le législateur exige toutefois que trois normes soient approuvées par le

Département fédéral de l'intérieur: Il s'agit des dispositions concernant les exploita-
tions préjudiciables, la distance par rapport à la forêt et les prescriptions nécessaires en
matière d'aménagement et de gestion. Le présent article décrit la procédure et les

critères d'appréciation de la Confédération. Il donne une vue d'ensemble de l'état des

approbations par la Confédération.

Summary

First experiences with the approval of cantonal forestry laws by the federal
government

Cantonal forestry laws are based on the Federal Law on Forests (WaG), but do
not as a whole require approval by the federal government. For general supervisory
reasons, however, the federal law requires that three areas of regulation should be

approved by the Federal Department of Home Affairs. These are provisions on detri-
mental exploitation, forest distances, planning and management. The present article
explains the procedures involved, as well as federal inspection criteria. It also provides
a general view of the number and type of such cantonal provisions, so far approved by
the federal government.
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LiZera/izr

Buttde.sge.seZz vom d. OÄZoöer 7997 üftez de« WflW (Waldgesetz, WaG); SR 921.0.
Verordttzmg vom 30. November 7992 über dett Wa/d (Waldverordnung, WaV); SR 921.01.
BoZsc/m/z vom 29. /zzzzz 79SS zu e/nem Bzzttde.sge.sefze über Wd/der/ifl/Zzmg zmd Sc/zutz vor /Vnzur-

erez'gttz'ssett (Waldgesetze, WaG); 88.048.
77.71 /ennz, «Vor lauter Bäumen den Wald doch noch sehen: Ein Wegweiser durch die neue Wald-

gesetzgebung»; BUWAL Schriftenreihe Umwelt Nr. 210,1993.
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Nicoletta délia Valle, lie. iur., ehemals Chefin Rechtsdienst 1 der Abteilung Recht, BUWAL, Post-
fach, CH-3003 Bern.
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